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Ölten. 13. Dezember 1928 Nr. 50 14. Jahrgang

Wochenblatt öer katholischen Schulvereinigungen der Schweiz
Der „Pädagogischen Blätter" 35. Jahrgang

Für die Schristleitung des Wochenblattes:
A Troxler. Pr»f..Luzern. Billenftr. 14, Telephon 21.KK

Inserat» n-Annahme, Druck und Versand durch den

Verlag Otto Walter A.-G. - Ölten
Beilagen zur „Schweizer-Schule":
Voltsschule « Mittelschule » Die Lehrerin « Semiunr

Adosnement»-Jahrespreis Fr. 10.—» bei der Pott bestellt Fr. 10.20
(Check Vì> 92) Ausland Portozusrhlag

Znsertionspreis: Nach Spezialtarif
Inhalt: Gese^ich geschützt — Das Mädchen>ur»en uns sie Praxis— ^adresbercht des iaihotiscken Erzehim s^ereins

der Schwel, pro 1927 — Schulnachnchten — Bücherschau — Heiliglandsahrt — Beilagen: Die Lehrerin
Sir. 12und Seminar?>r.4. »
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Gesetzlich geschützt!
Wieder eine zeitgemäße Betrachtung

von Hannes. (Schluß)

Frag' nicht, lieber Leser, ob, wann und wo
dieses Geschichtlein sich abgespielt habe! Hingegen
hätte der Hannes eine recht einfache Frage zu
stellen: Warum dürfen sich jene Boxer, die sich

doch auf der lieben Welt nichts zu leide

getan haben, nach Herzenslust verhauen und
werden dabei erst noch bewundert, prämiiert und
in allen Illustrierten der Welt bekannt gegeben?
Warum organisiert die Polizei bei großen Box-
kämpfen erst noch einen umfassenden Ordnungs-
dienst, während sie sonst Raufbolden auf der
Straße oder im Wirtshaus die Handschellen an-
legt und sie in den Käfig wirft?

Warum wird der Lehrer verdonnert, wenn er
ein Büblein, wie jenes de.r Firma „Meier und

Sie", einmal etwas in die Finger nimmt, da es

im Erziehungsgeschäft einfach nicht mehr anders
neht?

Ja, mein lieber Freund, die Sache ist ganz
einfach, nicht wahr? Die Boxer dürfen sich ver-
hauen, denn ihr Metier ist gesetzlich geschützt, und
der Lehrer soll seinem Zögling kein Härchen krüm-
men, denn hier ist eben der Junge gesetzlich ge-
schützt. — Wenn wir nicht eine verkehrte Welt
haben, dann will ich nicht mehr Hannes heißen.

Auf der einen Seite verhauen sich die Menschen
grundlos bis zur Bewußtlosigkeit, und auf der
andern verbieten sie dort leichte körperliche Stra-
sen, wo Vernunft, Jahrtausende alte Erfahrung
und das Wohl des heranwachsenden Menschen
den Gebrauch der Rute unbedingt verlangen.

Gott sei Dank, daß es noch viele Gegenden
gibt, in denen die Birken- und Hafelrütlein auch

noch zu etwas gewachsen sind. Aber leider sind

doch schon an vielen Orten die Lehrpersonen, wie
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